
о Bundesagentur für Arbeit
Agentur tür Arbeit Düsseldorf

Düsseldorf, 26.09.2023

ERLAUBN.S

zur ArbeltnehmerUbedassung

Nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der ArbeltnehmerObedassung (AUG)

wird der Firma

Emswork GmbH

He؛!lgge؛stp!atz 2

48431 Rheine

Deutschland

die seit 6. November 2020 geltende Erlaubnis zur Überlassung von Arbeitnehmern ab dem

6. November 2023 unbefristet erteilt.

im Au rag

ArbeItnehmerUber!assung !П Bet٢iebe des Baugewerbes Ur؛ Arbeiten, die üblicheiweise von Arbeitern verrichtet werden, ist unzulässig. s؛e ist
zwischen Betrieben des Baugewerbes gestattet, wenn der verleihende Betrieb nachweislich seit mindestens drei Jahren von denselben Rah-
men- und Sozialkassentari^erträgen oder von deren Allgemeinverbi ndlichkeit erfasst wird (§ t b A٧G). Dieser Nachweis ist mit Beginn des
Verleihs vom Verleiher in geeigneter Weisevoreuhalten.					

Diese Erlaubnisurkunde Ist Eigentum der Bundesagentur für Arbeit und auf Verlangen zurückzugeben.
Sie Ist unaufgefordert zurückzugeben, wenn die Erlaubnis erlischt.
Eine unbefristete Erlaubnis erlischt, wenn der Verleiher von der Erlaubnis drei Jahre lang keinen Gebrauch gemachthat


